
Fondation de placement Losinger Marazzi 

Stiftungsreglement 

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1 Rechtsgrundlage 

Die Stifterin erlässt bei der Errichtung der Stiftung das vorliegende Stiftungsreglement der Fondation 

de placement Losinger Marazzi (nachfolgend "Stiftung" genannt) gestützt auf Artikel 15 Absatz 2 der 

Statuten der Stiftung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben, der Anforderungen der 

Aufsichtsbehörde sowie der Bestimmungen der Statuten. 

Artikel 2 Zweck 

Das Stiftungsreglement regelt die interne Organisation der Stiftung, die Rechte und Pflichten der 

Anleger sowie die Ausgabe, Rücknahme und Berechnung des Wertes der Ansprüche. Es konkretisiert 

im Rahmen der Statuten die Aufgaben der Organe und die Rechnungsführung. 

Artikel 3 Anlagevermögen 

1. Das Anlagevermögen kann in verschiedene, rechnerisch selbstständig geführte und

wirtschaftlich voneinander unabhängige Anlagegruppen ohne solidarische Haftung für andere

Anlagegruppen aufgeteilt werden.

2. Die Kosten (insbesondere für Administration, Geschäftsführung, Portfoliomanagement, Kauf

und Verkaufstransaktionen und Vertrieb) werden grundsätzlich den einzelnen Anlagegruppen

des Anlagevermögens im Verhältnis ihres Anteils zum Gesamtvermögen belastet, soweit sie

nicht eine bestimmte Anlagegruppe betreffen.

II. ORGANISATION

Artikel 4 Anleger 

1. Nur die in Artikel 3 Absatz 1 der Statuten definierten Einrichtungen und Personen können

Anleger der Stiftung werden. Als Anleger zugelassen sind damit namentlich

Vorsorgeeinrichtungen des privaten und öffentlichen Rechts, Freizügigkeitseinrichtungen, die

Auffangeinrichtung, der Sicherheitsfonds, Anlagestiftungen, patronale Wohlfahrtsfonds (wenn

ihre Mittel dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge dienen), Finanzierungsstiftungen

sowie Bankstiftungen im Rahmen der Säule 3a und dergleichen. Ebenfalls als Anleger

zugelassen sind von der FINMA beaufsichtigte Personen, die kollektive Anlagen verwalten

(etwa Fondsleitungsgesellschaften für von ihnen verwaltete Anlagefonds), sofern sie bei der

Stiftung ausschliesslich Vermögenswerte anlegen, die aus kollektiven Anlagen stammen, deren

Anlegerkreis nachweislich auf die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Statuten genannten

Einrichtungen beschränkt ist. Der Stiftungsrat entscheidet abschliessend, ob die

Voraussetzungen für den Beitritt gegeben sind. Er kann die Aufnahme als Anleger ohne Angabe

von Gründen ablehnen.

2. Zur Aufnahme als Anleger bedarf es eines schriftlichen Beitrittsgesuchs, in welchem der

künftige Anleger die Kenntnisnahme von Statuten, Stiftungsreglement, Anlage- und 

Finanzierungsrichtlinien, Organisationsreglement, Gebühren- und Kostenreglement

(gemeinsam die Stiftungssatzungen) und Prospekt bestätigt und sich zum Erwerb von
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